
Der Sportatlas ist online kosten-
los nutzbar und vereint vielfältige 
infrastrukturelle, demografi sche und 
sportartenspezifi sche Daten.  Die 
Sportstätten verfügen über zahlreiche 
Informationen: Ausstattung, Nut-
zer, Sportarten, Belegungszeiten 
sowie ggf. Förderungen.

Zusätzlich dazu können auch Ent-
fernungen zu Haltestellen des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs oder 
zu anderen Sportstätten durch die 
Messfunktion ermittelt werden. Das 
integrierte Luftbild liefert außerdem 
weitere topografi sche und geografi -
sche Angaben.

Sind Sie nicht ortskundig oder wissen 
ggf. nicht genau wonach Sie suchen, 
hilft die integrierte Suchfunktion. In 
dieser kann nach Vereinen, Verbän-
den, Sportarten und Regionen ge-
sucht werden. Darüber hinaus kann 
abgefragt werden, ob die Sportstätte 
barrierearm ist.

Zur Planung von Maßnahmen sowie 
zur Beantragung von Fördermitteln 
kann auf die Daten des Sportatlas zu-
rückgegriff en werden: beispielsweise 
auf Bevölkerungs- und Mitgliederzah-
len. Die dargestellten Daten werden 
in regelmäßigen stichtagsbezogenen 
Intervallen aktualisiert.

Stand: 01.08.2018
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Sanierung inkl. Modernisierung vor-
handener Sportstätten

Erweiterung der Nutzbarkeit vorhande-
ner Sportstätten

Umwidmung bestehender Sportstätten 
und Gebäude

Neubau von Sportstätten

-

-

Eigenanteil Verein: 10 %

Zuschuss Fördermittel: 50 %

< 100.000 €: 3 vergleichbare Angebote je 
Gewerk einholen

> 100.000 €: Kostenberechnung nach 
DIN 276 durch Planungsbüro erstellen

-

-

KSB/SSB und LSB helfen bei jedem 
Schritt der Erstellung: dazu idealerweise 
Vor-Ort-Termin auf der Sportstätte ver-
einbaren

Demografi echeck kann durch LSB erstellt 
werden

Abgabe des Antrages inkl. aller Unterlagen 
beim KSB/SSB zu folgendem Stichtag:
30.06. Harz

15.08. Altmark West, Stendal-Altmark, 
Börde, Jerichower Land, Salzland, 
Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, 
Mansfeld-Südharz, Saalekreis, 
Burgenland, Magdeburg, Dessau-
Roßlau, Halle

Der KSB/SSB übergibt die Unterlagen ge-
mäß Richtlinie bis zum 31.08 dem LSB und 
dieser leitet die Unterlagen nach Vorsich-
tung an das Land bis zum 30.09. weiter.

Im Rahmen des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raumes (ELER) ist es Sportvereinen 
möglich, für ihre Sportstätteninfrastruktur 
EU-Fördermittel zu beantragen. 

Hier greift die Richtlinie über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Förderung der 
regionalen ländlichen Entwicklung „RELE 
- Teil E Sportstättenbau mit überwiegend 
nicht schulischer Nutzung“.

-

-

Landkreis

Stadt

unter anderem:
-

-

Gemeinde

Lotto

Anteil Verein  15 %

Zuschuss max.  50 %,
max. 75.000 €

-

-

Was wird gefördert?

Wie ist der Ablauf?

Zu beachtende Fristen!

Wer darf zusätzlich fördern?

-

-

-

-

-

-

-

Sanierung inkl. Modernisierung vor-
handener Sportstätten

Erweiterung der Nutzbarkeit vorhande-
ner Sportstätten

Umbau bestehender Sportstätten und 
Gebäude

Neubau von Sportstätten

Vorhaben in Gemeinden und Ortsteilen 
mit bis zu max. 10.000 Einwohnern

Sportstätten und Ausstattungen, die 
nicht dem kommerziellen Sport dienen

Die Bevölkerungs- sowie die Mitglieder-
entwicklung der letzten vier Jahre dür-
fen nicht schlechter als Minus 10 % sein

Was wird gefördert?

-

-

Eigenanteil Verein: 10 %

Zuschuss Fördermittel: 90 %

-

-

-

-

-

Die Anträge sind beim jeweiligen Amt 
für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten (ALFF) bis spätesten zum 
15.11. des laufenden Jahres für das Fol-
gejahr einzureichen

ALFF Altmark: Stendal, Jerichower Land 
und Altmarkkreis Salzwedel

ALFF Anhalt: Dessau-Roßlau, Anhalt-
Bitterfeld und Wittenberg

ALFF Mitte: Börde, Harz und Salzland-
kreis

ALFF Süd: Mansfeld-Südharz, Saalekreis 
und Burgenlandkreis

Wieviel wird gefördert?

Wieviel wird gefördert?

Zu beachtende Fristen!

Wie ist der Ablauf?
Es werden nur Vorhaben gefördert, für die 
der LSB die relevanten Dokumente, Aus-
wahlkriterien und Demografi echeck,  
vorab geprüft und bestätigt hat.

Die Rangfolge ergibt sich nach der Gesamt-
punktzahl der 11 Auswahlkriterien (min. 
215 Pkt. von max. 600 Pkt.)

max. 100.000 € pro Objekt

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt erst, 
wenn die Rechnungen bezahlt sind und im 
Original vorgelegt wurden.

Landesförderung EU-Förderung
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AK 1 Anzahl Vereinsmitglieder

AK 2 Anzahl Kinder und Jugendliche

AK 3 Anzahl Sportangebote

AK 4 Entwicklung der Mitgliederzahl der letzten 4 Jahre in %

AK 5 Anzahl lizenzierte und tätige Übungsleiter

AK 6 Sportarten nach Sportentwicklungskonzept (SEK) des LSB

AK 7 Landesleistungsstützpunkt

AK 8 Nutzung der Sportstätte durch mehrere Sportvereine

AK 9 Nutzung der Sportstätte durch andere Vereine (nicht Sport) 
und/oder andere Institutionen (z.B. Feuerwehr)

AK 10 Kooperationen mit Schulen und/oder Kindertageseinrichtungen

AK 11 Verwendung baubiologisch unbedenklicher, nachwachsender Roh- 
und Baustoffe sowie Artenschutz an Gebäuden

Sportfachliche Kriterien

Infrastrukturelle Kriterien

Auswahlkriterien (AK)
Vereinskriterien


